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Auswertungen zur Fallzahlentwicklung der Erzieherischen Hilfen und 
weiterer individueller Hilfen (ohne UMA) in Baden-Württemberg im Jahr 
2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Anlage zu diesem Schreiben übersenden wir Ihnen die Auswertungen 
für das Jahr 2021 zu den Entwicklungen der Inanspruchnahmen der Hilfen 
zur Erziehung nach §§ 27 bis 35 SGB VIII sowie anderer individueller Hilfen 
nach § 41 SGB VIII und § 35a SGB VIII, zu den Inobhutnahmen nach 
§ 42 SGB VIII sowie zu den Leistungen für Gemeinsame Wohnformen für
Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII).
Datengrundlage ist die vom KVJS-Landesjugendamt jährlich durchgeführte
Erhebung bei den Jugendämtern in Baden-Württemberg. Die beiliegenden
Auswertungen beinhalten eine Kommentierung der wesentlichen Entwick-
lungstendenzen auf Landesebene sowie einen Anhang mit Tabellen, in de-
nen zahlreiche Informationen in kreisbezogener Perspektive aufbereitet sind.

Bei der Erhebung und Auswertung der Fallzahlen unterscheiden wir zwi-
schen den Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) einerseits 
und den Fallzahlen der Hilfen für junge Menschen, für die dieses Merkmal 
nicht zutrifft, anderseits. Die diesem Rundschreiben beigefügten Auswertun-
gen basieren auf der Erhebung der Fallzahlen ohne Hilfen für unbegleitete 
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bedarf für junge Menschen und Familien im Zuständigkeitsbereich der 46 
Jugendämter in Baden-Württemberg ab.  

Die Ergebnisse der Erhebungen zu den Fallzahlen der Inobhutnahmen 
(§§ 42 SGB VIII und 42a SGB VIII) und der Hilfen zur Erziehung (§§ 27 ff.
einschließlich der Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII) für unbe-
gleitete minderjährige Ausländer werden wir in einem gesonderten Rund-
schreiben veröffentlichen.

Wir danken den Jugendämtern für die sehr gute Zusammenarbeit im Zuge 
unserer Datenerhebungen. Wir hoffen, dass die beigefügten Tabellen und 
die in der Kurzkommentierung aufbereiteten Informationen zu den Fallzahl-
entwicklungen des Jahres 2021 Ihnen bei der Einschätzung der aktuellen 
Entwicklungen in ihrem Kreis, auch in der vergleichenden Perspektive zu 
den landesweiten Entwicklungen, von Nutzen sind.  

Für Rückfragen zu den Auswertungen stehen Ihnen Frau Dr. Usslepp 
(0711/6375-442) und Frau Kratzer (0711/6375-214) gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Gerald Häcker 
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